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Bundesgesetz über die Besteuerung der Umsätze 
(Umsatzsteuergesetz 1994 – UStG 1994)

§ 1WindsteigWindsteig Steuerbare Umsätze
§ 1. (1) Der Umsatzsteuer unterliegen die folgenden Umsätze:
1. Die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im In-

land gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt. Die
Steuerbarkeit wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß der Umsatz auf
Grund gesetzlicher oder behördlicher Anordnung bewirkt wird oder
kraft gesetzlicher Vorschrift als bewirkt gilt;

2. der Eigenverbrauch im Inland. Eigenverbrauch liegt vor,
a) soweit ein Unternehmer Ausgaben (Aufwendungen) tätigt, die Leis-

tungen betreffen, die Zwecken des Unternehmens dienen, und nach
§ 20 Abs. 1 Z 1 bis 5 des Einkommensteuergesetzes 1988 oder nach
§ 12 Abs. 1 Z 1 bis 5 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 nicht ab-
zugsfähig sind. Dies gilt nicht für Ausgaben (Aufwendungen), die
Lieferungen und sonstige Leistungen betreffen, welche auf Grund
des § 12 Abs. 2 nicht als für das Unternehmen ausgeführt gelten, so-
wie für Geldzuwendungen. Eine Besteuerung erfolgt nur, wenn der
Gegenstand oder seine Bestandteile zu einem vollen oder teilweisen
Vorsteuerabzug berechtigt haben;

b) (aufgehoben; BGBl I 2010/34)
3. die Einfuhr von Gegenständen (Einfuhrumsatzsteuer). Eine Einfuhr

liegt vor, wenn ein Gegenstand aus dem Drittlandsgebiet in das Inland,
ausgenommen die Gebiete Jungholz und Mittelberg, gelangt.

(2) Inland ist das Bundesgebiet. Ausland ist das Gebiet, das hienach nicht
Inland ist. Wird ein Umsatz im Inland ausgeführt, so kommt es für die Be-
steuerung nicht darauf an, ob der Unternehmer österreichischer Staats-
bürger ist, seinen Wohnsitz oder seinen Sitz im Inland hat, im Inland eine
Betriebsstätte unterhält, die Rechnung ausstellt oder die Zahlung emp-
fängt.
(3) Das Gemeinschaftsgebiet im Sinne dieses Gesetzes umfaßt das Inland
und die Gebiete der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union,
die nach dem Gemeinschaftsrecht als Inland dieser Mitgliedstaaten gel-
ten (übriges Gemeinschaftsgebiet). Das Fürstentum Monaco gilt als Ge-
biet der Französischen Republik. Drittlandsgebiet im Sinne dieses Geset-
zes ist das Gebiet, das nicht Gemeinschaftsgebiet ist. Ein Mitgliedstaat
im Sinne dieses Gesetzes ist ein solcher der Europäischen Union. In Be-
zug auf Waren gilt Nordirland als Gemeinschaftsgebiet und Mitglied-
staat.
[BGBl I 2021/3]
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I. Lieferungen und sonstige Leistungen
A. EU-Recht
1. Allgemeines

1Die MwStSyst-RL 2006/112/EG vom 28. November 2006 über das gemeinsame
MwSt-System hat die bisher geltende 6. Richtlinie zum gemeinsamen MwSt-
System vom 17.5.1977 ersetzt. Wichtigstes Motiv für die Neufassung war, eine
größere Rechtssicherheit herbeizuführen und mehr Klarheit und Überschau-
barkeit in den Richtlinientext zu bringen. Inhaltlich unterscheidet sich die
MwStSyst-RL nicht von der 6. Richtlinie.

2Gem Art 2 MwStSyst-RL unterliegen der MwSt ua „Lieferungen von Gegen-
ständen und Dienstleistungen, die ein StPfl als solcher im Inland gegen Ent-
gelt ausführt“ sowie „die Einfuhr von Gegenständen“ und der ig Erwerb von
Gegenständen. In Art 5 MwStSyst-RL werden die Begriffe „Gemeinschaft“,
„Gebiet der Gemeinschaft“, „Mitgliedstaat“, „Gebiet eines Mitgliedstaates“,
„Drittgebiete“ (Art 6 MwStSySt-RL) und „Drittland“ genauer beschrieben.
Art 24 Abs 1 MwStSyst-RL legt fest, dass als Dienstleistung jeder Umsatz gilt,
der keine Lieferung von Gegenständen ist. Nach Art 25 lit c MwStSyst-RL ist
die Erbringung einer Dienstleistung auf Grund einer behördlichen Anord-
nung ustpflichtig.

2. Eigenverbrauch
6Die MwStSyst-RL kennt den Begriff Eigenverbrauch nicht, sie normiert je-

doch im Art 16, dass einer Lieferung von Gegenständen gegen Entgelt die
Entnahme eines Gegenstands für unternehmensfremde Zwecke oder für den
Personalbedarf gleichgestellt ist. Der entnommene Gegenstand oder seine
Bestandteile müssen zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt
haben. In diesem Sinne wird in Art 26 MwStSyst-RL die Verwendung von

III. Einfuhr
A. EU-Recht ....................................................................................... 316–320
B. UStG

1. Bedeutung ............................................................................... 326–328
2. Begriff der Einfuhr................................................................. 331–335
3. Gegenstände ........................................................................... 341–350

IV. Territoriale Bestimmungen
A. EU-Recht

1. Unionsgebiet........................................................................... 356–361
2. Drittland.................................................................................. 363–365
3. Drittgebiete ............................................................................. 368, 369

B. UStG
1. Das Unionsgebiet................................................................... 371, 372
2. Inland....................................................................................... 375–379
3. Drittlandsgebiet...................................................................... 381, 382
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Gegenständen oder Dienstleistungen für unternehmensfremde Zwecke
einer Dienstleistung gegen Entgelt gleichgestellt. Österr hat diese Leistungs-
fiktionen durch BGBl I 2003/134 ab 2004 in § 3 Abs 2 und § 3a Abs 1a umge-
setzt und dafür den Ausdruck „für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens
liegen“ verwendet.
Fremdunübliche Entgelte bewirken dann keinen Eigenverbrauch, wenn die
Gestaltung der Leistungsbeziehung keine Berührung zur Sphäre der privaten
Lebensführung aufweist (VwGH 28.5.2019, 2017/15/0062 zur Verpachtung
einer Landwirtschaft an die Ehegattin zu einem fremdunüblich niedrigen
Entgelt; s auch Rz 101). Der VwGH bejahte einen Leistungsaustausch zw
Ehegatten und bezieht sich auf die EuGH-Rspr, wonach nur der unmittelba-
re Zusammenhang zw Leistung und Gegenleistung maßgebend ist (zB
EuGH 2.6.2016, Lajvér, C-263/15). Lediglich in Ausnahmefällen kann eine
unübliche Höhe des Entgelts gegen die Entgeltlichkeit sprechen, vorausge-
setzt objektive Umstände lassen erkennen, dass die Parteien keinen Leis-
tungsaustausch beabsichtigten. Das Gericht muss sich in diesen Fällen verge-
wissern, dass das Entgelt nicht durch etwaige andere Faktoren bestimmt wur-
de, die den unmittelbaren Zusammenhang zw Leistung und Gegenleistung
infrage stellen (s ebenso Rz 101, Rz 162). Ebenso ist nach VwGH zu beachten,
dass bei Vorliegen der Voraussetzungen für den Normalwert dieser iSd § 4
Abs 9 als Bemessungsgrundlage anzuwenden ist.

7 Der Begriff der ertragsteuerlich nichtabzugsfähigen Aufwendungen iZm
der Eigenverbrauchsbesteuerung findet sich ebenso wenig in der MwStSyst-
RL. Art 176 MwStSyst-RL bestimmt, dass der Rat auf Vorschlag der Kommis-
sion einstimmig festlegt, welche Ausgaben kein Recht auf Vorsteuerabzug er-
öffnen. In jedem Fall werden Ausgaben wie Luxusausgaben, Ausgaben für
Vergnügungen und Repräsentationsaufwendungen, die keinen streng ge-
schäftlichen Charakter haben, vom Recht auf Vorsteuerabzug ausgeschlossen.
Bis zum Inkrafttreten der Bestimmungen können die Mitgliedstaaten alle
Ausschlüsse beibehalten, die am Tag ihres Beitritts in ihren nationalen Rechts-
vorschriften vorgesehen waren. Für Österr bedeutet dies, dass die bereits zum
Beitrittszeitpunkt (1.1.1995) in Kraft gewesene Besteuerung von ertragsteuer-
lich nicht abzugsfähigen Ausgaben (§ 1 Abs 1 Z 2 lit c, seit 1.1.2004 § 1 Abs 1
Z 2 lit a), sofern damit ein Vorsteuerabzug rückgängig gemacht werden soll,
richtlinienkonform ist (Ruppe/Achatz5, § 1 Rz 6). Erweiterungen der Vorsteu-
erausschlüsse nach dem 1.1.1995 bedürfen demnach entweder der Konsultati-
on beim MwSt-Ausschuss oder einer Befassung der Kommission.

B. UStG
1. Allgemeines

11 Die in Art 2 der MwStSyst-RL normierten unionsrechtlichen Vorgaben sind
in § 1 umgesetzt. § 1 regelt im Abs 1 als Steuergegenstand drei Tatbestände,
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Lieferungen und sonstige Leistungen, den Eigenverbrauch und die Einfuhr.
Sie werden in der Überschrift als steuerbare Umsätze zusammengefasst.
Außerdem definiert die Bestimmung in den Absätzen 2 und 3 den räum-
lichen Geltungsbereich des Gesetzes. Entgeltliche Lieferungen und sonstige
Leistungen gehen als Haupttatbestand dem Eigenverbrauch und der Einfuhr
als Ergänzungstatbestände vor.

12Mit der Eigenverbrauchsbesteuerung soll verhindert werden, dass der selbst-
versorgende Unternehmer ustrechtlich besser gestellt ist als ein fremdversorg-
ter Letztverbraucher. Der Einfuhrtatbestand bezweckt, die aus dem Drittland
eingeführten Waren ustrechtlich mit den inländischen ustbelasteten Gegen-
ständen gleichzusetzen. Art 1 normiert einen weiteren Steuertatbestand, den
entgeltlichen ig Erwerb, der sich auf den EU-Binnenmarkt beschränkt.

2. Tatbestandsvoraussetzungen
16Gem § 1 Abs 1 Z 1 sind Lieferungen und sonstige Leistungen steuerbar, wenn

sie (1) von einem Unternehmer (2) im Inland (3) gegen Entgelt im Rahmen
seines Unternehmens ausgeführt werden.

17Die Steuerbarkeit wirtschaftlicher Vorgänge knüpft an das Vorliegen der in
§ 1 Abs 1 Z 1 genannten objektbezogenen Voraussetzungen. Fehlt nur ein
Tatbestandsmerkmal, liegen nicht steuerbare Umsätze vor, auf die das UStG
nicht anzuwenden ist. Sie unterliegen nicht der USt und sind demzufolge bei
der Ermittlung von Umsatzgrenzen nicht zu berücksichtigen.

Beispiele:
Eine Privatperson (P) verkauft ihre gesamte Wohnzimmereinrichtung auf
einmal an einen Unternehmer. P ist kein Unternehmer, die Veräußerung er-
folgt nicht iRe Unternehmens und ist nicht steuerbar. Es sind nicht alle Tat-
bestandsmerkmale des § 1 Abs 1 Z 1 erfüllt. P darf keine Rechnung mit USt
ausstellen.
Ein Unternehmer (U) eines Papierfachgeschäfts schenkt seinen Familienan-
gehörigen Waren für den Schulbedarf. Eine Schenkung ist kein steuerbarer
Umsatz, da sie nicht gegen Entgelt erfolgt. Es kann jedoch bei U ein Eigen-
verbrauch vorliegen.
Ein Tischler (T) verkauft einem Freund einen Holztisch aus seinem Privat-
vermögen. Diese Lieferung wird nicht iRd Unternehmens des T ausgeführt
und ist daher nicht steuerbar, weil nicht alle Tatbestandsvoraussetzungen
des § 1 Abs 1 Z 1 gegeben sind.
Ein Unternehmer (U) veräußert Gegenstände seiner Zweigniederlassung im
Drittland an einen dort ansässigen ausländischen Abnehmer. Diese Liefe-
rung wird im Ausland bewirkt und ist daher im Inland nicht steuerbar.

18Steuerbare Umsätze können in weiterer Folge stpfl oder bei Anwendung
einer Befreiungsvorschrift (§ 6) steuerbefreit sein. Nur Umsätze, die steuer-
bar sind, können steuerfrei sein. Die Steuerfreiheit von Umsätzen ist dem-
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nach kein Gegensatz zu ihrer Steuerbarkeit. Der Unternehmer darf, wenn er
steuerfreie Umsätze ausführt, in den Rechnungen keine USt gesondert aus-
weisen. Es ist zw echten Steuerbefreiungen, die mit dem Recht auf Vorsteuer-
abzug verbunden sind und den unechten Steuerbefreiungen, die zum Verlust
des Vorsteuerabzuges führen, zu unterscheiden.

Beispiele:
Ein Versicherungsunternehmer (V) erbringt gem § 6 Abs 1 Z 13 unecht
steuerbefreite Umsätze. Erwirbt V für sein Büro Einrichtungsgegenstände,
ist er nicht berechtigt, die vom Veräußerer gesondert in einer Rechnung aus-
gewiesene USt als Vorsteuer abzuziehen, da V die Einrichtungsgegenstände
iZm seiner unecht steuerbefreiten Versicherungstätigkeit verwendet.
Ein gemeinnütziger Sportverein, der neben den gem § 6 Abs 1 Z 14 unecht
steuerbefreiten Umsätzen stpfl Werbeleistungen erbringt, kann die angefal-
lenen Vorsteuerbeträge für Bauten und Maschinen nach der USt-Schlüssel-
methode in nicht abziehbare und abziehbare Vorsteuerbeträge aufteilen
(VwGH 3.4.2019, 2017/15/0096; s auch Rz 72).

3. Leistung
a) Bedeutung

21 Eine konkrete Definition des Leistungsbegriffes findet sich weder im USt-
Recht noch im bürgerlichen Recht. Das UStG definiert die Begriffe Lieferung
als Verschaffung der Verfügungsmacht an einem Gegenstand und die sonstige
Leistung als eine Leistung, die keine Lieferung ist. Das Gesetz geht somit von
einer als Oberbegriff zu beurteilenden Leistung aus.
Nach Art 9 MwStSyst-RL liegt eine Leistung dann vor, wenn eine wirt-
schaftliche Tätigkeit ausgeübt wird. Als solche gelten alle Tätigkeiten eines
Erzeugers, Händlers oder Dienstleistenden einschließlich der Tätigkeiten
der Urproduzenten, der Landwirte sowie der freien Berufe und der diesen
gleichgestellten Berufe. Auch die Nutzung (Vermietung) von körperlichen
oder nicht körperlichen Gegenständen zur nachhaltigen Erzielung von Ein-
nahmen stellt eine wirtschaftliche Tätigkeit dar. Gelegentlich ausgeübte Be-
tätigungen sind demnach keine wirtschaftlichen Tätigkeiten (EuGH
26.9.1996, Enkler, C-230/94). Auch der VwGH stellt zB bei einer Stiftung
auf eine aus wirtschaftlichen Motiven geprägte Vermietung einer Immo-
bilie zu Wohnzwecken ab und schließt eine solche aus, wenn hinreichende
Umstände einen überwiegenden Zuwendungscharakter aus der Stiftung
aufzeigen und die Überlassung der Nutzung des Wohnhauses an den Be-
günstigten nicht zur Einnahmenerzielung, sondern um ihm einen Nutzen
zuzuwenden, erfolgt (VwGH 7.7.2011, 2007/15/0255; VwGH 19.10.2011,
2008/13/0046; ebenso VwGH 19.3.2013, 2009/15/0215, bezüglich Fremd-
üblichkeit der Höhe von Mietzahlungen und dem Erfordernis, ustrechtli-
che und körperschaftsteuerrechtliche Folgen differenziert zu würdigen;
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